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Es ergeht die Aufforderung an die Mit-
glieder, an der Programmgestaltung mit
ihren Vorschlägen mitzuarbeiten.

Der Vorstand erwartet Ihre diesbezügli-
chen Vorschläge, welche bis spätestens
Ende August 1971 schriftlich an die Präsi-
dentin Frau Julia Heussi, Florastrasse 51,
8008 Zürich zu richten sind.
Dieser Aufruf zur Mitarbeit entstand aus
der Überlegung, dass einerseits: die Mit-
glieder diesen Verein erhalten wollen, an-
derseits, wenn überhaupt nur vage Vor-
Stellungen über Zweck und Ziel vorhanden
sind. Seine Berechtigung ist unbestritten,
wenn der Verein als lebendiges Podium
weiterbesteht.

Gertrud Vital

Mit frischem Elan auf neuen
Wegen
Als am denkwürdigen 7. Februar dieses
Jahres das Frauenstimm- und -Wahlrecht
in eidgenössischen Angelegenheiten mit
grossem Mehr der Stimmenden und der
Stände angenommen wurde, kam der Ge-
danke auf, der Schweizerische Verband für
Frauenstimmrecht habe seine Existenzbe-
rechtigung verloren. Wohl ist mit dieser
Abstimmung sein Hauptziel erreicht. Auch
besteht in 13 Kantonen die politische
Gleichberechtigung der Frau vollumfäng-
lieh und in weiteren vier Kantonen weitge-
hend auf Gemeindeebene. Doch steht das
Frauenstimmrecht noch in fünf Kantonen
aus. Dieses Postulat kann daher noch nicht
als voll erfüllt betrachtet werden.
Von jeher hat der Schweizerische Ver-
band für Frauenstimmrecht sich mit der

rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Stellung der Frau befasst. Heute sieht er
die Erreichung der Gleichberechtigung
auf allen Gebieten als sein nächstes
Hauptziel. Sodann strebt er die politische
Integration der Schweizerfrauen an. Sie
sollten zusammen mit den Männern die
volle Verantwortung für die Gemeinschaft
übernehmen. Voraussetzung dazu ist eine
genügende staatsbürgerliche Schulung,
welche vom Verband verlangt und ge-
fördert wird.
An seiner diesjährigen Delegiertenver-
Sammlung hat der Verband seine Statuten
im Sinne dieser Neuorientierung revidiert
und sich einen neuen Namen gegeben:

Schweizerischer Verband für Frauenrechte
(Gleiche Verantwortung — gleiche Rechte)
Nach der Zielsetzung dieses Verbandes
stehen wir nicht am Ende sondern — was
die Stellung der Schweizerfrauen anbe-
langt — am Anfang einer neuen Entwick-
lung. f. s.
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Dreimal vom Nationalrat gutgeheissen
Dreimal vom Ständerat abgelehnt

Damit erkennt man, wie wichtig es ist,
dass sich auch Frauen in den Ständerat
wählen lassen!
Nur knapp 65 Prozent der Schweizer
Frauen erhalten für gleichwertige Arbeit
den gleichen Lohn wie ihre männlichen
Kollegen. Das geht aus einer Studie des
Marktforschungsinstitutes Scope hervor.
Am 3. Juni, einen Tag nachdem die Ergeb-
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nisse der Untersuchung veröffentlicht wor-
den waren, überwies der Nationalrat ein
Postulat Leuenberger, Zürich (SP), in dem
die Ratifikation des Übereinkommens Nr.
100 der internationalen Arbeitsorganisa-
tion — gleicher Lohn für gleichwertige
Arbeit — durch die Schweiz verlangt wird.
Die Entlohnung der Frauenarbeit hat im
Schweizer Parlament schon wiederholt
Anlass zu lebhaften Auseinandersetzungen
gegeben. Der Leidensweg begann 1951.
In diesem Jahr verabschiedete die Inter-
nationale Arbeitskonferenz das Überein-
kommen Nr. 100. Dessen Ratifikation wur-
de 1953 sowohl vom Bundesrat als auch
vom Parlament abgelehnt. Immerhin er-
klärte man sich bereit, die möglichen Aus-
Wirkungen einer Ratifikation auf die Wirt-
schaft zu prüfen.
Nachdem sich ein 1954 vorgelegter Be-
rieht als ungenügend erwiesen hatte,
klappte es zwei Jahre später: die Studie
kam zur Schlussfolgerung, dass die Fälle
ungleicher Entlohnung für gleichwertige
Arbeit von Mann und Frau nicht so zahl-
reich seien, dass die Anwendung des
Grundsatzes «gleichwertige Arbeit — glei-
eher Lohn» unsere Wirtschaft allzusehr be-
lasten würde. Ermutigt durch den positiven
Tenor des Berichtes, reichte Nationalrat
Leuenberger im Juli 1957 ein Postulat ein,
das die Ratifikation des Übereinkommens
100 verlangte. Dreimal wurde es vom Na-
tionalrat gutgeheissen, dreimal sagte der
Ständerat nein, so dass das Geschäft aus
Abschied und Traktanden fiel.

Heute, nach mehr als zwanzig Jahren un-
unterbrochener Vollbeschäftigung, ist die
Frauenarbeit aus unserer Wirtschaft nicht
mehr wegzudenken. Deshalb hielt Natio-
nalrat Leuenberger die Zeit für gekommen,
einen neuen Anlauf zu nehmen. Vorbeu-

gend setzte er sich mit den möglichen
Einwänden gegen eine Ratifikation ausein-
ander und legte dar, dass von einer Staat-
liehen Lohnfestsetzung keine Rede sein
könne. Die Festsetzung der Löhne in der
Privatwirtschaft bleibe nach wie vor Ge-
genstand von Verhandlungen der Sozial-
partner. Den Bundesbehörden erwachse
lediglich die Verpflichtung, die Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisationen zur
Durchsetzung des Grundsatzes der Gleich-
heit des Entgelts männlicher und weiblicher
Arbeitskräfte bei gleichwertiger Arbeit in
den Gesamtarbeitsverträgen zu ermutigen.
Die Ratifikation wäre auch Ansporn dafür,
die Arbeit der Frauen zu anerkennnen und
ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Das Postulat wurde stillschweigend über-
wiesen.

Keine Frau in den Erziehungsrat!

Die Zürcher Frauenzentrale drückt ihr Be-
fremden aus, aber was nützt es?

Die Zürcher Frauenzentrale klagt der öf-
fentlichkeit:
«Nachdem die Frauen seit Jahrzehnten in
den Schulpflegen intensiv mitarbeiten und
nun auch die völlige politische Gleichbe-
rechtigung erlangt haben, erachten wir es
als selbstverständlich, dass bei einer Va-
kanz im Erziehungsrat eine Frau nomi-
niert werde.
Mit Befremden entnehmen wir der Presse,
dass nun als Nachfolger von Erziehungs-
rat Heinrich Egli die BGB Hans Glättli
vorschlägt, der bereits im 63. Altersjahr
steht.
Wir haben nichts einzuwenden gegen ver-
diente Politiker. Im Zeitpunkt aber, da
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